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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 21.10.2015 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bausewein, 

 

in Gesprächen mit Herrn Minister Poppenhäger wie auch im Gespräch mit Frau Thierbach 

wurde mir von beiden glaubhaft versichert, dass jeweils der andere in seiner Verantwortung für 

Land bzw. Stadt gesetzlich zuständig wäre für die Abschiebung abgelehnter Asylanten. 

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Wer ist denn nun verantwortlich für die Durchsetzung von Abschiebungen - Die Stadt 

Erfurt oder das Land Thüringen? 

 

2. Falls es die Stadt Erfurt ist, wie werden derzeit die Abschiebungen realisiert und wie viele 

haben stattgefunden? 

 

3. Falls es die gesetzespflichtige Aufgabe des Freistaates ist, wie wird aus der Sicht der Stadt 

Erfurt diese Aufgabe umgesetzt und welche Möglichkeiten schöpft die Stadt Erfurt aus, um 

das Land zur korrekten zeitnahen Umsetzung von Abschiebungen anzuhalten? 

 

 

 

19.10.2015, gez. i. A. Schröder   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Herr Vothknecht, Fraktion CDU 

    

Titel der Drucksache: 

Dringliche Anfrage - Durchsetzung von 

Abschiebungen 

 

Drucksache 2198/15 
 

 öffentlich 


	FLD_voname
	Gremium
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Anlage

